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Einwohnergemeinde Metzerlen - Mariastein

$chutzzonenreglement
für die Quellen der WasserversorgungMetzerlen -Mariastein,

der Ktpfinattquetk (WVRodersdorf) und der $ternenbergquelle (Flüh)

Mai 1995

Die Einwohnergemeinde Metzerlen / Mariastein, gestützt auf Art. 20 des Bundesgesetzes überden Schutz der GewässerlGSchG vom 24.1.1991, § 34 des Kantonalen Gesetzes über dieRechte am Wasser/WRG vom 27.9.1959, § 14 und 36 des Kantonalen Planungs- undBaugesetzesfPBG vom 3.12.1978 und § 2$ der Kantonalen Verordnung zum Schutz derGewässer/GSV vom 17.2.1981, erlässt das nachfolgende Reglement.

Art. 1 Geltungsbereich

Das Reglement gilt ffir die im Schutzzonenplan in Metzerlen-Mariastein Massstab1:2500, Plan-Nr. 1, vom 26.01.83, ‘ergänzt durch den Plan “AenderungQuellwasserschutzzone Ried vom 01.05.95“ ausgeschiedene Schutzzone mit den Quell-Fassungen Ried, Riedmatt, Oberfeld und alte Mariasteinqueile, welche der Trink- undBrauchwasservrsorgung (WV RodersdorO ‚Einwohnergemeinde Metzerlen -Mariastein dienen,, sowie der Quelle zum Hofgut Rotberg, der Kipflnaffquelie‘ und derStemenbergquelle (WV Flüh, Teilbereich der EG M-M).

Art. 2 Unterteilung

Die Schutzzone ist in die nachstehenden, im Plan dargestellten 3 Teilzonen gegliedert:
$ 1 = Fassungsbereich: dient dem unmittelbaren Schutz der Fassung (im Plan inROT),

$ II = engere $chutzzone: dient dazu, schädliche Einflüsse vom Fassungsbereich fernzuhahen. (im Plan in ORANGE).

$ ffl = weitere Schutzzone: dient als Pufferzone zwischen der Zone $ II unddem sich anschliessenden Gewässerschutzbereich (im Plan in GELB).
Einzugsbereich (Waldgebiete, inkl. “UfRied“ und Gebiet N Challstrasse)
Die fbr die Kipfmatt- und Riedmattquelle ausgeschiedenen Schutzzonen (speziell dieSchutzzone II) können wegen der Bauzone (bestehende Bauten, Kanalisation,Landwirtschafiszone usw.) nur einen beschränkten Schutz gewährleisten.
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Art. 3 Nutzungsbeschriinkungen und Massnahmen
Innerhalb der $chutzzonen gelten die folgenden Nutzungsvorschriften.
Es bedeuten:
+ zulässig
- untersagt
k nur mit sichernden Auflagen und mit Genehmigung der KantonalenGewässerschutzbehörde

Die Anmerkungen und der Anhang, Beilage 1,2 und 3 bilden einen integrierenden
Bestandteil der Nutzungsvorschriften. Die Beilagen 4, 5, 6.1, 6.2, 7.1, 8 und 9 im
Anhang haben bloss informativen Charakter ohne jede Rechtsverbindlichkeit.Die Einwohnergemeinde ist verpflichtet, die Grundeigentümer und Bewirtschafler in
der Schutzzone in geeigneter Form (anlässlich einer (ffentlichen Sitzung, eines Orien
tierungsschreibens,Pachtvertrages, Grundbucheintrages) mit den Nutzungsvorschri.flen
vertraut zu machen und ihnen allfäflige Ergänzungen (z.B. neue Pflanzenschutzmittel
Verbote) mitzuteilen.

Zone

•8.1 Sil .Sffl
3.1 Land- und forstwirtschaftlfche Nutzung,Verwendung von Planzenschutzmittel

a) Bodennutzung
- Naturwiese, Weiden

+ + +- Weidegang
÷ +

- Ackerbau

÷- landwirtschaftliche Intensivkulturen(Obst-, Wein-, Gemüse-, eintönige Fruchifolgen,Container-Pflanzungen)

-

- Kleingärten
-

+
-Wald

+ +
b) Düngung 2)

- Gründüngung (letztes abgemähtes Gras liegen lassen) + + +
- Ausbringen von Hofdünger

3) +- Ausbringen von Abfalldünger4)(KlärscMamm, Kompost)
-

-

- Anwendung von Handeisdüngem
- .

+- Lanzendüngung
-

- k- Äusbringen von jeglicher Art vonDünger, Klärscfflamm oder Bodenzusätzen im Wald
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Zone
sI sil sillc) Pflanzenschutz. UnkrautvertilgungS)

- Zubereiten von Brühen mit Pflanzen
schutzmitteln, Wachstumsregulatoren,
Keimhemmern, Holzschutzmitteln und
anderen chemischen Hllfsstoffeu

- Anwenden von chemischen Pflanzen
schutzmitteln und ähnlichen Agrilcul
tur- und Forstchemikalien
(einschliesslich Phytohormonen):

o in der Landwirtschaft nach der Verord
nung über den Verkehr mit landwirt
schaftlichen Hilfsstoffen

-
- ÷o in der Forstwirtschaft

- - ÷5)°übrige Gebiete
kS) ÷5)

Zone

$1 SIE 5111d) Bewässerung mit

Oberflächenwasser
k +

- häuslichem, gewerblichem und
industnellem Abwasser (inkl.

-gereinigtem Abwasser aus ARA‘s)

e) Uebriges

- Güflengruben, erdverlegte
+• Güllenleitungen, - zapfstellen

- Uberflur- Güllenbehälter
- 6)- Mistablagemngen, Zwischenlagerung
-

-- Rauhfuttersios
+

•

- Erstellen von Kompostmieten aufunbe
festigtem Boden, sofern dies den Kleinbedarfübersteigt

-
-- Lauffiöfe

mit unbefestigtem Boden
-

-mit befestigtem Boden
k7) ÷7)

1) Bäume und Sträucher sollen in der Zone S 1 nur dann angepflanzt oder erhalten werden, wenn der Grundwasserspiegel
genügend tief liegt, um eine Gelhhrdung der Fassung durch eindringende Wurzeln auszuschliessen.

2) Die Gewässerschutzgesetrgebung verpflichtet jedermann, alle nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden,
um die Verunreinigung der ober- und unterirdischen Gewässer zu vermeiden.Sie untersagt, feste oder gasfbrmige Stoffe jeder Art, die geeignet sind, das Wasser zu veninreinigen, mittelbar oder
unmittelbar in die Gewässer einzubringen, abzulagem oder in den Untergrund versickern zu lassen (Art. 3 und 6 des
Eidg. Gewässerschutzgesetzes).
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Deshalb sind die zugelassenen Mittel und Stoffe bei der Bewirtschaftung sorgfhhig und massvoll anzuwenden. Die für
einzelne Produkte verfügten Einschränkungen sind einzuhalten.Um eine Überdangung des Bodens zu vermeiden, sollen die Düngergaben auf die Empfehlungen der Düngungsricht
linien für den Acker- und futterbau abgestimmt werden.Gemäss - Düngtmgsrichflinien für den Acker- und Futterbau

- Wegleitung zu einer umweitgerechten Anwendung von Düngemitteln- Wegleitung für den Gewässerschutz in der Landwirtschaft
3) Anwenden der Düngemittel unter folgenden Bedingungen:- Der höchste zu erwartende Grundwasserspiegel darf nicht höher als 2 m unter der Oberkante Terrain liegen (lokale

Verhältnisse sind von einem Geologen zu prüfen);
- die den Grundwasserspiegel überdeckenden Gesteins- und Bodenschichten müssen eine gute Filterwirkung
aufweisen,
- Der Boden darf hrend des Ausbringens weder wassergesättigt, mit Schnee bedeckt noch gefroren sein, das
Ausbringen ist deshalb bei oder kurz nach starken Regenfüllen sowie während oder kurz nach der Schneeschmelze zu
unterlassen,
- brachliegende Äcker, d.h. Äcker ohne Gründecke, dürfen grundsätzlich nicht gedüngt werden (also ganze Nutzungs
fläche), oder nur dann, wenn der Acker unmittelbar danach bepflanzt oder besät wird
Für Flüssigdünner, wie Hofdünger, gilt zudem:- Das oberflächliche Abfliessen zur Fassung hin muss ausgeschlossen sein.- Die Flüssigdünger sind gleichmässig zu verteilen.. - Ansammlung von Flüssigdünger in Geländevertiefimgen sind nicht zulässig. Gaflenverschlauchungen sind nicht
gestattet Bei oberirdisch geführten und streng übenvachten Glillenverschlauchungeu können Ausnahmen bewilligt
werden.
- während den Monaten November bis Ende Februar darf grundsätzlich kein Flüssigdünger ausgebracht werden.Für gilt zudem:
- Pro Jahr darf bis max. 60 Uha ausgebracht werden. Pro Gabe darf nicht mehr als 20m3 pro ha ausgebracht werden. Im
Jahr sind 3 Einzelgaben zulässig.
- Die Gaben sind gleichmässig zu verteilen, voraflem muss der Mist gut zerkleinert werden.
Für Kompost gelten besondere Empfehlungen.

4) GemässStoffverordnung,Anhang4.Svoml.l0.1992.
5) Die PflanzenschutzmitteL die im Anhang aufgeführt sind, dürfen in der Schutzzone gjg verwendet werden. Das

Verzeichnis der nicht zulässigen Pflanzenschutzmittel bildet einen Bestandteil des Schutzzouenreglementes. Es ist
laufend zu aktualisieren. Die Wasserversorgung teilt den Landwirten nach Absprache mit dem Kantonalen Pflanzen
schutzdienst, Wallierhofstrasse, 4533 Riedholz, die Ergänzungen mit Diese Fachstelle ist im weiteren jederzeit bereit,
die Landwirte bei der Wahl von Ersatzmittel zu beraten.Bezüglich Atrazin und Simazin gelten die Bestimmungen im Anhang.Im weiteren gilt die Eidg. Stoffverordnung (Anha),)md die Pflanzenschutzmittel-Liste des Kantonsforstamtes.. : Vorbehalten bleiben die durch din Eidg. Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau in Wädenswil für die ein-

zehren Produkte verfügten Einschränkungen jinPflahzenschutzmittel-Verzeichnis sowie jene auf Packungsaufdmcken.
In den Zonen S II und S ffl sowie in Gnmdwasserschutzareamnn und in der Zone A sollen je nach den örtlichen Ver
hältnissim - z.B. hoher Grundwasserspiegel, schlecht adsorbierende Böden, hohe Niederschlagsmengen - weitergehende
Einschränkungen verfügt werden.

6) Nutzhöhe nicht über 4 in und maximaler Behälterinhalt nicht über 300 in3; Abweichungen davon sind zu begründen.7) Laufliöfe sind nur bei schon yorhandenen Höfen und in $ II nur mit einer kantonalen Ausnahmenbewiuigung erlaubt.
Weiter ist die saubere Ableitung der anfallenden Gülle aus S II sicherzustellen.
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Zone

- Sportplätze und Freibäier
°deren sanitäre Einrichtungen
°Hartanlagen
°Grünflächen

- Zeltplätzen
- Plätze fik Wohnwagen und

Mobilheime
°mit individuellen, installierten

Kanalisationsanschlüssen
o ohne Kanalisationsanschlüsse

3.3 Hoch- und Tiefbauten (Neubauanlagen)1) 5) 6)

(Bestehende Bauten s. Art. 4)

- Hochbauten mit Schmutzwasseranßll, in denen
grundwassergefährdende Stoffe weder erzeugt,
verwendet, umgeschlagen, befbrdert oder gela
gert werden; zugelassen sind Mineralölprodukte
flur eigene Heizzwecke (vergleiche
Art. 3.7)

- Hochbauten ohne Schmutzwasseranfafl, in denen
wassergefhhrdende Stoffe weder erzeugt, venveu
det, umgeschlagen, befbrdert oder gelagert werden

- Gewerbliche und industrielle Betriebe, die
wassergeflihrdende Stoffe erzeugen, verwenden,
umschlagen, beft)rdern oder lagern

- Gewerbliche und industrielle Betriebe, die grund
wassergeflihrdende Stoffe weder erzeugen, noch
verwenden, lagern, umschlagen oder befördern;
zugelassen sind Mineralölprodukte fllr eigene
Heizzwecke

- Bauten der Wasserversorgung, welche direkt
der Wassergwinnung dienen 3)

- Drainageleitungen
- Injektionen, Dichtungswände
- Ramm- und Bohrpflililung

1) Einbauten in das Grundwasser in der Zone S sind pmzipiell verboten. Ein Einbau bis 2m über dem höchsten
Grundwasserspiegel ist erlaubt Einbauten zwischen 2m bis >Om über dem höchsten Grundwasserspiegel sind
bewilligungspflichüg.

2) Die Aiizalil der Pfähle ist auf ein Minimum zu beschränken.

3.2 Sport- und Parkanlagen
SI

.
1) Zur Pflege der Anlage gelten die gleichen Richtlinien wie in Anmerkung 5 Art. 3.1

SI

$11 5111

+
1) ÷1)
1) l)
- +

- +

Zone

$11 Sill

7) +

k +

+

+
4) 4)

2)

+
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3) In der Zone 5 1 ist lediglich das zur Fassung gehörende Gebäude zulässig. Transtbrmatorenanlagen mit Flüssig-kühlung sind im Grundsatz in der Zone 1 nicht zulässig. falls Trafos als Bestandteil der Fassungsanlage aus technischen und finanziellen Gründen trotzdem bei der Fassung angelegt werden müssen, dürfen keinesfalls ÄskarelTransformatoren (mit polycifiorierten Biphenylen [PCB] als Kühlmittel) verwendet werden, Öl-Transfonnatorensind in Rtlckhaltewannen mit 100 % Auffangvolumen (inkl. Volumen des Trafos selbst) zu stellen.
4) Drainageleitungen sind in S II nur zugelassen sofern die Drainage dem Schutz der Quelle dient oder fllr dieStabilitAt des Geländes unabdingbar ist. Die Drainage ist ausserhalb der Zone $ zu entwässern. PunktuelleVersickerung aus Drainagensystemeu sind zu vermeiden.
5) Besondere Nutztmgspläne (Juraschutz, Bauzonenpiöne, etc.) bleiben vorbehalten
6) In der Zone $11 der Kipünattquelle sind nur Bauten ohne Schmutzwasseranfall gestattet (z.B.: Schopf Scheuer mitdichtem Boden und Kanalisafionsanschluss u. ä).In der Zone S II der Riedmattquelle sind Wohnbauten mit Bewilligung der Gewässerschutzbehörde gestattet. DieHinterflulung von Gebäuden hat jeweils bis an das Bauwerk oder dessen Sickerpackung zuoberst mit verdichtetem,lehmigem undurchlässigem Material zu geschehen. Das am Gebäude anfallende Sickerwasser darf nicht in denUntergrund versickem können.

7) Ausgenommen vom allgemeinen Bauverbot sind die Grundstücke innerhalb der rechtsgültigen Bauzone, dieinnerhalb der Schutzuone S II der Riedmattquefle liegt Für diese Grundstücke gelten die Auflagen gemässSchutzuone S UI sinngemäss.

3.4 Abwasseranlagen

- Leitungen
- 0

‚

Zone
•

‘•

$1 511 $111
- Häusliche Abwässer 5) ÷1/6)- Industrielle Abwässer aus

°gewerblichen und industriellen Betrieben,
die grundwassergefiuirdende Stoffe weder

-verwendennoch erzeugen
- 5) +1/6)°gewerblicben und industriellen Betrieben,

die grundwassergefhrdende Stoffe ver
wenden oder erzeugen

-
-- Kühlwasser oder Wasser aus Wärmepumpen 7)

- +
•

Zone

SI 511 SIll- Sickerschächte
- Häusliche- und industrielle Abwässer 2)

-

-- Kühlwasser oder Wasser aus Wännepumpen 7) -
- k3)- Dachwasser

-
-- Platzwasser

-
-

-- Diffuses Versickem von Platz- und
Dachwasser

k
Abwasserreimgungsanlagen 4)

1) Bei der Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen in den einzelnen Zonen der Rietinatt- und Kipfinattquelle darf diezulässige Wasserzugabe die in der STA-Nonn 190 genannten Maximal-Werte nicht überschreiten. Die gleicheAnforderung ist an Rohrleitungen zu stellen, die gemäss Anmerkung 6 und 7 ausnahmsweise bewilligt irden.
2) Verbot und Ausnahme gemäss Artikel 7, 9-16 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigungen vom 21. Januar 1991.
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3) In vielen fällen ist fitr die Beheizung von Wohnraum in der Zone III von Grtmdwasserfassungen anstelle derHeizöllagerimg die Errichtung einer Wärmepumpe mit Gnmdwassemutzung geplant Sofern die quantitativen Belange der Wasserversorgung ein solches Vorhaben überhaupt erlauben, ist von einer Bewilligtmgserteilung 11k dieWasserrückgabearilage der Nachweis zu erbringen, dass das Grundwasser weder physikalisch noch chemisch beeinträchtigt wird.

4) Die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Vorfluter hat so zu erfolgen, dass unterhalb dieser Einleitungeine Grund- oder Quellwasserfassimg durch Infiltration nicht unmittelbar geflihrdet werden kann.
5) Ausnahmen vom grundsätzlichen Verbot der Durcffleitung können von der kantonalen Gewässerschulzfachstelledort bewilligt werden, wo ans gefiulstechnischen Gründen der Zone II nicht ausgewichen werden kann. An denNachweis, auf den sich eine Ausnahmebewilligung stützt, sind strenge Anforderungen zu stellen. In diesen fällensind Schutzmassnahmen zu treffen, die Leckverluste sofort sichtbar machen und auch zurückhalten (z.B. Leitungstunnel, Doppefrohre, doppeiwandige Rohre usw.). Ferner ist zu verlangen, dass in den ausnahmsweise inder Zone II bewilligten Rohrleiflmgsteilstücken keine Hausanschlüsse erstellt werden dürfen. Die Dichtbeit ist ineinem Turnus gemäss Anmerkung 6 zu kontrollieren.

6) In der Zone $ liegende Rohrleitungen (inkl. Hausanschlüsse) sind während der ersten drei Jahre jährlich, späteralle drei Jahre auf ihre Dichtheit zu kontrollieren.

7) Vgl. Wegleitung über die Wärmenutzung aus Wasser und Boden.

Zone

s1 $1113.5 Verkehrsanlagen
(bestehende Anlagen siehe Art., 4.1)

- Neuerrichtung von Strassen unter Ein
haltung der Richtlinien des Eidg. Departementes
des Innern betr. Gewässerschutzmass
nahmen beim Strassenbau

- +
- Landwirtschaftliche Flurwege und Forststrassen k1) ÷
- Anwendung von Schädlingsbekämpfungsmftteln,

Herbiziden und Phytohonnonen an Wegen,
Strassen und Bahnlinien siehe 3.1

- Pflihlungen, Injektionen, Dichtungswände siehe 3.3

1) Nur der Anliegeverkehr ±1k Landwirtschall, Forstwirtschaft und Belange der Wasserversorgung ist gestattet

Zone

51 511 51113.6 Garagenvorpiätze, Waschplätze und Reparatur
werkstAtten für Fahrzeuge 1)

- Parkplätze, Äutoabstellflächen, Garagenvorplätze,
ohne Wasseranschluss

- Private Garagenvorplätze mit Wasseranscffluss,
private Einzel-Autowaschplätze ÷2)

- Kleinere gewerbliche Waschplätze flur Fahrzeuge;
öffentliche sowie wichtige private Autowasch
plätze

. - ÷2)
- Grössere gewerbliche Waschplätze (z.B. Auto

waschsfrassen)
- Gewerbliche Reparaturwerkstätten (Nass- und

Trockenteil)
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1) Die Vorschriften betreffend die Anfordenmgen an abzuleitende Abwässer in einen Vorfluter, bzw. in eine Abunsseireirngungsanlage, bleiben vorbehalten. Ebenso wird auf innerbetriebliche Massnahmen wie Rezirkulation,Vorbehandlung etc. hier nicht eingetreten.

2) Massnahmen sind insbesonders dichter Belag, Randbordüren und Ableitung des Wassers.

3.7 Anlagen für das Lagern wassergefährdender
Flüssigkeiten1)

Zone

sI sil sffl- freistehende Lagerbehftlter mit Flüssigkeiten
der Wassergefährdungsklasse 2, die aus
schliesslich der Wasseraufbereiftng dienen so
wie die dazugehörigen freistehenden Rohrlei
tungen und Äbffihlstellen + + +- erdverlegte Anlagen

-- freistehende Anlagen
k2)

• 1) Massgebend ist der Art. 23 der Verordnung des Bundesrates vom 28.9.1981 über den Schutz der Gewässer vor• wassergefhhrdendeu F üssigiceiten (VWF) sowie die Eidg. Technischen Tankvorschriften (TrV).2) In der Zone S II der Rietniatt- und der Zone S 111 der Kipfinattqueile sind nur folgende Anlagen zulässig, soweit sieden flur die Zone S UI geltenden VWF- und TTV-Bestimmungen entsprechen:- Gebinde mit einem Gesamtvolumen bis 4501 je Schutzbauwerk- freistehende Lagerbehälter bis zu einem Gesamtvolumen von 30 m3 je Schutzbauwerk sofern sie nur Hein- und
•

V Dieselöl zur Energieversorgung flur höchstens 2 Jahre enthalten sowie die dazugehörigen freistehenden Rohrleitungen und Abflffistellen
• - Betriebsnlagen mit Flüssigkeiten der Wassergefhhrdungsklasse 1 bis 450 1 und der Klasse 2 bis 2000 1.

Zone

sI sil sm3.8 Kreisläufe, die dem Wasser und Boden Wärme
entziehen oder abgeben (u.a. Wärmepumpen)1)

. - Kreisläufe die
°demBoden 2)°demGnmdwasser 3)°einem Oberflächengewässer 3)°gereinigtem Abwasser 3)Wanne entziehen oder abgeben

1) Die Bezeichnung (-) nicht zugelassen und (+) zugelassen beziehen sich ausschliesslich auf den Aspekt der Verwendung der Kältemittel und Wännefrägerflüssigkeiten. Der Aspekt der Abkühlung bzw. Erwägung der Gewässer ist in der “Wegleitung zur Wärmenutzimg aus Wasser und Boden“ behandelt. Ein (+) in der Tabelle bedeutetalso nicht zum vornherein, dass die zuständige Behörde diese Nutzung auch aus gewässeithemüscher Sicht erlaubt.

2) Gemäss Artikel 19 und 23 VWF. Es dürfen nur Wärmeträgerflüssigkeiten verwendet werden.
3) Ausnahmen gemäss Artikel 23 Absatz 5 VWF.
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Zone

SI Sil 5111
3.9 Umschlagplätze und Rohrleitungen für

wassergefahrdende Flüssigkeiten 1)

a) Umschlagplätze 4)

- Abffillstellen
für Flüssigkeiten, die der Wasseraufbereitung
dienen 2) 2) 2)

°mit einem Jahresumscfflag von weniger als
250 m3 der Klasse 1 oder 1000 m3 der Klasse 2 - 3)

°mit einem Jahresumscfflag von mehr als 250 m3
der Klassen 1 oder 1000 m3 der Klasse 2

- Umfiulstellen, Tankstellen, Gebindeabfüllstellen,
Umladestellen -

b) Rohrleitungen zu Lageranlagen 4)

•
- für Flüssigkeiten die der Wasseraufbereitung

dienen ÷2) ÷2) 2)

- für Lagerbehälter bis 30 m3 - ÷3)

c) Rohrleitungen die dem Rohrleitungsgesetz
unterstehen

1) Gemäss der Verordnung fiber den Schutz der Gewässer vor wassergefhrdendeu Flüssigkeiten, der Verordnung
über den Umschlag von Erdölen und Mineralölprodukten und dem Bundesgesetz über Rohrleitungen zur Befhrde
mng flüssiger oder gasflinniger Brenn- und Treibstoffe.

2) Gemäss Artikel 23 Absatz 1 V‘WF.

3) Gemäss Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe c VWF.

4) Begriffe gemäss Artikel 5 und 6 VWF.

Zöne

SI Sil Sffl
3.10 Materiallager und Deponien

- Materiallager von festen, unlöslichen Stoffen 1) ÷1)
- Offene Materiallager von löslichen, wasserge

fiihrdenden Stoffen -

- Altautosammelplätze -

- Lager von Abfafidünger (Klärschlamm, Kompost) -

- Lager von ausschliesslich inertem Material
- Deponien aller Klasse2) - -

- Mistlagenmg - K
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1) Zugelassen unter der Bedingung, dass
- die Pflege des Materials nicht die Anwendung ussergefhrdender Stoffe erfordert.
- durch Mufige Transpörte keine zusAtzliche Geflihrdung entsteht.

2) Gemlcss TVA vom 10. Dezember 1990

Zone

sil sffl3.11 Materialentnahmen 1)
-

1) Nach Ast 44 des GSchG ist die Ausbeute von Kies, Sand und anderen Materialien in Gnmdwasserschulonennicht erlaubt.

3.12 Friedhöfe und Wasenpiätze
V

-

- Friedhöfe
Wasenplätze 1)

1) Sofern die Möglichkeit besteht, Kadaver und Metzgereiabthlie an Tierkörper-Beseitigungsanlagen abzuliefern, istnach der eidgenössischen Tierseuchenverordnung das Anlegen und das Weiterbetreiben bestehender Wasenpiatzeuntersagt

3.13 Allgemeine Gewässerschutz-Massnahmen für Bauarbeiten in Gewässerschutzzonen
Allgemeine Grundsätze für Bauten

Für die Zulassung von Bauten und Kanalisationen in den Zonen S gelten dieVorschriften des jeweiligen Schutzzonenreglementes.

Fur samtliche Kanalisationen smd Rohre von guter Quahtat zu verwenden, die eineabsolute Dichtheit gewährleisten. Der Einbau von Spitzmuffenrohren ist untersagt.

Die Dichthert der Kanalisationen ist vor deren Inbetnebnahme durch eineDichtigkeitsprobe nachzuweisen. Als Nachweis ist zuhanden der betreffenden. Wasserversorgung, der örtlichen Baubehörde und des Amtes für Umweltschutz ein -Protokoll abzufassen. Die Leitungen und Schächte sind so zu verlegen, dassDichtigkeitsproben später periodisch wiederholt werden können. Bei Richtungs- undGefälisändemngen sowie bei Verzweigungen sind Kontrolischächte einzubauen.Befahrene Wege und Abstelfflächen für Motorfahrzeuge sind mit einem dichten Belagzu versehen und mit Randbordüren einzufassen. Die Entwässerung dieser Flächen hatüber ScManimsammler mit Tauchbogen in die Schmutzwasserleitung zu erfolgen.Versickerungen sind nicht zugelassen.

Vorschriften während den Bauarbeiten

Da sich das Bauobjekt in einer Grundwasserschutzzone (Zone 8) und daher in derNähe einer Trinlcwasserfassung befindet, ist bezüglich Grundwasserschutz grössteVorsicht geboten.

Während der Ausführung der Bauarbeiten gelten folgende allgemeine Bedingungen(zusätzliche objektbezogene Auflagen bleiben vorbehalten):
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- Während der ganzen Bauzeit ist bei offener Baugrube besonders darauf zu achten,dass keine Schadstoffe in den Untergrund und somit ins Grundwasser gelangenkönnen.

- Baumaschinen sind abends und über das Wochenende, abseits der Baustelle auf einem dichten, befestigten Platz so abzustellen, dass auch bei Schadenf‘allen keineTreibstoffe, OeJ etc. versickern können.

- Das Reinigen und Auftanken sowie das Reparieren von Maschinen und Fahrzeugendarf nur ausserhalb der Baugrube, auf einem geschützten Platz (z.B. Betonwanne,dichter, befestigter Platz usw.) und ausserhalb der Zonen S 1 und $ II erfolgen.

- Installationsplätze, Materiallager und Mannschafisbaracken sind ausserhalb der Zonen $ 1 und $ II zu stationieren. Ausnahmen sind nur in Absprache mit dem Amtffir Umweltschutz (Abt. Gewässerschutz) zugelassen.

- Sämtliche Abwässer aus den sanitären Bauplatzinstallationen sind in die Schmutzwasserkanalisation zu leiten. Falls keine Kanalisation besteht, ist eine dichte Abwassergrube ohne Überlauf von genügender Grösse, zu erstellen. Die Abwässersind
landwirtschaftlich zu verwerten oder einer Abwasserreinigungsanlage zuzuflihren.

- OeIfsser, Kannen usw. mit Treibstoft Oet jeglicher Art sowie anderewassergefährdende Flüssigkeiten (inkl. Bau-Chemikalien) sind ausserhalb derZonen S 1 und $ II in eine Wanne mit 100% Äuffangvolumen zu stellen.

- Auf der Baustelle ist eine der gelagerten Oelmenge entsprechende Menge eineswirksamen Oelbinders bereitzustellen.

- Die Bauabfalle der verschiedenen Handwerker dürfen nicht als Auffifilmaterial inder Baugrube deponiert werden (aufstellen von Mulden oder dergleichen).Jegliches Entleerei von Flüssigkeiten in die Baugrube ist verboten

- Das Aufstellen von Betonaufbereitungsanlagen ist in der Zone 5 untersagt.

- Betonumscliaggeräte sind ausserhalb der Zonen $ 1 und $ II auf einem dichten,befestigten Platz aufzustellen. Das Waschwasser darf nicht versickert werden. Eshat vor der Ableitung in die Kanallsation den Anforderungen der Eidg. Verordnungüber Abwassereinleitungen vom 8. Dezember 1975 zu entsprechen.

Die Verwendung geschmierter Spundwände ist in der Zone S unzulässig.

- Bei Verwendung von geöltem oder geschmiertem Schalungsmateiial ist durch geeignete Massnahmen zu verhindern, dass wassergef.hrdende Stoffe in den Untergrund versickem. Die Lagerung dieses $chalungsmaterials ist in den Zonen $ 1 und$ II verboten.

- Verunreinigungen im Aushubmaterial bzw. im Grimdwasser sind unverzüglich derbetroffenen Wasserversorgung und dem Amt flur Umweltschutz, Tel. Nr.
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065/2 1 24 43 (ausserhalb der Bürozeit der Kantonspollzei, Tel. Nr. 065/2 1 70 07)zu melden. Bei ausgelaufenem Oel oder Benzin ist gleichzeitig die regionale

Oelwehr bzw. der Schadendienst über die Tel. Nr. 118 (Feuenneldestelle)aufzubieten.

- Alle auf der Baustelle beschäftigten Personen sind durch persönliche Instruktionenund durch Anschlag dieses Merkblattes auf der Baustelle auf diese Vorschriftenaufmerksam zu machen.

Art.4 Bestehende Bauten und Anlagen in den Quell-Gebieten (Ieitage 4)

Im Bereich Riedquelle
Art. 4.1 Kantonsstrasse, Waldweg Fichtenrain, Flurweg nach Parzellen 122 und Bach(Beilage 5)

Durch die Schutzzone 5 1 der Quelle Ried ffihrt die Kantons-Strasse Metzerlen-BurgDer betroffene Abschnitt ist mit Hinweis Signal Nr. 4.10 “Wasserschutzgebiet“ gern.der Signalisationsverordnung vom 05.09. 79 gekennzeichnet. Da die Quellfassungnahe am Strassenrand liegt sollte der betroffene Strassenabschnitt speziell entwässertwerden. Die alte Einmündung des Chilweg‘s in die Kantonsstrasse ist entsprechendnach Norden zu verlegen. Der Forstweg in den Fichtenrain und der Flurweg viaParzelle 122 sind mit einem allgemeinen Fahrverbot (Ausnahme Forst- und Landwfrtschafts Fahrzeuge) beschildert. Der bestehende provisorische Auto-Parkplatzzwischen diesen Wegen am Rand der Kantonsstrasse muss aufgehoben, bzw. gesperrtwerden.
Landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Verkehr sind gestattet. Die Verbauungdes Baches auf der Parzelle 122 ist bezüglich Dimensionen des Fassungs-Schachtesund Kanalisationsquerschnitt der Ableitung rechnerisch zu überprüfen und bei zuknapper Pimensionierung entsprechend in grösserer Ausfiihrung zu ersetzen. Dieletzten Meter vor der Eindolung ist das Bachbett derart anzupassen, dass Schwemmholz sowie Geröll und Geschiebe auch bei einem starken Gewitter genügend zurückgehalten werden.

Die obengenanten baulichen Massrahmen sind sinnvollerweise im Rahmen der Güter-regulierung zu realisieren!

Im Bereich Riedmatt- und Kipfmaftquelle (Beilagen 6 und 7)

Art. 4.2 Abwasseranlagen, Gillien-Löcher, 5 1
Kanalisationen, Silos

1)InderZone$llundSfflgilt:
Der bauliche Zustand der obgenannten Anlagen vorallem der Kanäle und JaucheGruben ist gemäss kantonalen Weisungen und Bestimmungen zu kontrollieren undprotokollarisch festzuhalten. Dasselbe gilt fir die Sanierung der festgestellten Mängel.Bei unmittelbarer Gefährdung der Wasserversorgung ind die Sanierungsmassnahmensofort durchzufflhren. Allfällige weitere notwendige Überwachungs- und Sanierungsmassnahmen sind anhand der Protokolle zusammen mit der Gewässerschutzfachstelledes Kantons festzulegen.

511
+1)

5 ffi
+1)
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Zone
SI Sil Sill

Art. 4.3 Tankanlagen, Rohrleitungen +1) +1)

1) In den Zonen $ II (nur Riedmattquelle) und $ 111 gilt:
Massgebend ifir das Anpassen von Altanlagen ist Art. 57 VWF und ffir die
Ausserbetriebsetzung Art.5$ VWF. Auch ifir Altanlagen sind Schutzmassnahmen
erforderlich, die gewährleisten, dass Flüssigkeitsverluste leicht erkannt und
auslaufende Flüssigkeiten zurückgehalten werden.
Freistehende Anlagen, die den geltenden Techn. Vorschriften ffir die Zone S ffl nicht
entsprecheii und erdverlegte Anlagen sind derart anzupassen, dass sie den geltenden
Vorschriften entsprechen, oder annähernd den gleichen Sicherheitsgrad erreichen wie
zugelassene Neuanlagen. Die Anpassung hat anlässlich der nächsten Tankrevision
nach Inkrafttreten dieses Reglements, spätestens aber bis zum 1. Juli 199$ zu
erfolgen.Befinden sich Altanlagen in einem schlechten Zustand oder gestattet ihre

Ö Konstruktion kein ausreichendes Anpassen, so müssen sie ausser Betrieb gesetzt
werden.Erdverlegte Anlagen dürfen nur ersetzt werden, wenn eine freistehende Neu
anlage, oder der Ersatz durch andere Energie nur mit unverhältnismässigen
Mehrkosten möglich ist.

Zone
51 SIl $111

Art. 4.4 Garagenvorpllitz, Autoabstellplätze + +

IndenZonenSilundSifigilt:
Diese sind mit einem dichten Belag und einem
Kanalisationsanschluss zu versehen.

Art. 5 Ausnahmen

Ausnahmen von den vorstehenden Vorschriften können nach Anhörung der
betroffenen Einwohnergemeinden Metzerlen-Mariastein und Rodersdorf von den
zuständigen Kantonalen Gewässerschutzfachstellen bewilligt werden, sofern:
- die Anwendung der Vorschriften fir den Betroffenen zu einer offensichtlichen Härte

ffihrt;
- der Nachweis erbracht ist, dass dadurch keine unmittelbare oder spätere Geflihrdung

der Quellwasseffassung erfolgt;
- alle zumutbaren Schutzmassnahmen getroffen werden;
- keine Vorschriften des Bundes oder des Kantones entgegenstehen.

Art. 6 Wegleitung

Die Wegleitung zur Ausscheidung von Gewässerschutzbereichen,
Grundwasserschutzzonen und Grundwasserschutzarealen des BUWAL gilt bei
Anwendung dieses Reglernentes als Richtlinie.
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Art. 7 Zuständigkeit

Wo nichts anderes angeordnet ist, ist die Einwohnergemeinde Metzerten-Mariasteinfir die Anwendung und Einhaltung dieses Reglementes zuständig.

Sie prüft insbesondere periodisch ob allenfalls bestehende Gefahrenherde, wie z.B.Miststöcke, Grünftittersios, Mineralöltankanlagen, Lösungsmittellager, Pflanzenschutzmittel-Depots usw. so unterhalten werden, dass sie das Wasser nicht gefahrden.Sie überprüft ferner, ob die Vorschriften (Zeitpunkt und Menge) betreffendÄusbringen von Dünger und Pflanzenschutzmittel eingehalten werden.

Die Einwohnergemeinde ist berechtigt, bei Verdacht auf Unregelmässigkeiten,Wasser- und Bodenproben zu entnehmen und analysieren zu lassen.

Verstösse gegen dieses Reglement sind der Einwohnergemeinde, unverzüglich zumelden.

Art. 8 Strafbestimmungen

Widerhandlungen gegen dieses Reglement und gestützt darauf erlassene Verffigungenwerden mit Busse oder Haft bestraft, sofern sie nicht nach dem G$chG, demKantonalen Wasserrechtsgesetz oder dem Schweiz. Strafgesetzbuch strafbar sind.

Art. 9 Inkrafttreten

Der Schutzzonenplan und das Schutzzonenreglement treten nach Genehmigung durchden Regiernngsrat des Kantons $olothurn in Kraft.

Art. 10 Grundbuchanmeldung

Nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen sind die Eigentumsbeschränkungenbei den betroffenen Liegenschaften im Grundbuch wie folgt anzumerken:

Massnahmen zum Schutze des Grundwassers“

vom: 14. AUE 1995

Genehmigt durch den Regiemngsrat mit

Genehmigt durch den Gemeinderat der EG Metzerlen-Mariastein mit Beschluss Nr.-«.

Gem&ndeschtejbet:

BwnoRenz /

ZAKJ Seite 14



Beilage 1

Anhang gemäss Art 3.

Die Beilagen 1, 2 und 3 bilden einen integrierenden Bestandteil der Nutzungsvorschriften. Die
Beilagen 4, 5, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8 und 9 haben bloss informativen Charakter ohne jede
Rechtsverbindlichkeit.

Richtlinien

- “Wegleitung fir den Gewässerschutz in der Landwirtschaft“
(Düngung, Anschlusspflicht, Hofdüngerverwertung), herausgegeben vom Bundesamt ffir
Landwirtschaft, Bundesamt für Umweltschutz, Eidg. Meliorationsamt und Eidg.
landwirtschaftliche Forschungsanstalten, revidierte Auflage 1987.

- Verordnung über umweitgefalirdende Stoffe (StoV) vom 1. Oktober 1992

- “Düngüngsrichtlinien für den Acker- und Fufterbau“
Eidg. Forschungsanstalten Recknholz, Changins, Liebefeld, 1987
(Sind in Uberarbeitung und werden voraussichtlich 1994 neu herausgegeben)

- “Merkblatt über den Schutz des Wassers vor Schädilngsbekämpfungsmitteln“
vom August 1972, herausgegeben von den Eidg. Anstalten für das forstilche Ver
suchswesen, für Obst-, Wein- und Gartenbau, der EAWAG und der Eidg. for
schungsanstalt für landwirtschaftlichen Pflanzenbau.

- VWF: Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden Flüssigkeiten
(28.9.1981).

- TTV: Eidg. Technische Tankvorschriften vom 21. 6. 1990. Verordnung über die Anlagen
für das Lagern und Umschlagen von wassergefahrdenden Flüssigkeiten.

- Verordnung de Departementes des Innern vom 22. Oktober 1981 über die. Zonenkarten für
den Gewässerschutz (SR 8 14.226.212.3)

- Schweiz. Ingenieur- und Architektenverband: SIA Norm 190 “Kanalisationen“

- Verordnung des Bundesrates vom 26. Mai 1936 über Lebensmittel und Gebrauchsge
genstände (Lebensmittelverordnung) und die Änderung dieser Verordnung vom
9. April 1975.

- Schweizerisches Lebensmittelbuch

- Bundesgesetz vom 4. Oktober 1963 über Rohrleitungsanlagen zur Befbrdernng flüssiger
oder gasfbnniger Brenn- und Treibstoffe (Rohrleitungsgesetz)
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- forstkalender, herausgegeben von Bundesamt flur Forstwesen

- Verordnung vom 26. August 1977 über den Umschlag von Erdölen und Mineralölprodukten

- Richtlinien ffir den schweizerischen Gemüsebau
Technische Kommission der Schweizerischen Gemüse-Union, jedes Jahr neue Ausgabe

- Technische Verordnung über Abfälle (TVÄ) vom 10. Dezember 1990

- Kantonale Verordnung über die Abfäfle (KVA) KRB vom 26. Februar 1992

- Wegleitung über die Wrmenutzung aus Wasser und Boden, Bundesamt ftir Umweltschutz,1982.
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Beilage 2

Verzeichnis der Pflanzenschutzmiftel ‚ die in den Zonen $ II (engere Schutz-
zone) und $ III (weitere Schutzzone) für die landwirtschaftliche Nutzung
nicht verwendet werden dürfen (gemäss Verzeichnis 1994/95 der Pflanzen-
schutzmittel)

Gemäss dem “Verzeichnis 1994/95 der Pflanzensöhutzmittel“1) ist in den Grundwasser
schutzzonen S II und $ ffl die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln mit folgenden Wirk
stoffen untersagt:

Wirkstoff Mitte] (Beispiele) Firma

Mdicarb Temik 1OG Rhone-Poulenc
(Verkauf Sandoz)

Alloxydimedon Grasip Siegfried

Anilazin Dyrene SC4$O Agroplant
Fusatox-wp Royal Schweizer
Fusatox-Royal Schweizer

Ciethodim Select Agroplant

Cycioxydim Focus BASF
(Verkauf Leu+Gygax)

Cyromazin Trigard 15 Ciba-Geigy
Dazomet (DMTI‘) Basamid-Granulat Maag

Basamid-Granulat Sandoz
Dazomet-Granulate LG Leu+Gygax
Dazomet Plüss+Stauffer
Fongosan Plüss+Stauffer

Furalaxyl Fongarid Ciba-Geigy
Metazacifior Butisan $ BASF (Verkauf: Mang)

Devrinol plus Siegffied

Oxamyl Arafos Maag
Triciopyr Garlon 3 Ä Mang

Da erfahrungsgemäss im Laufe der Entwicklung einzelne Mittel unter gleichem Namen ver
kauft werden, aber andere Wirkstoffe enthalten, und das Wissen über Toxizität, Äbbaubarkeit,
Verhalten im Untergrund usw. rasch fortschreitet, ist diese Liste laufend den neuen
Erkenntnissen anzupassen (durch die Eimvohnergemeinde Metzerlen-Mariastein, gemäss dem
Pflanzenschutzmjttel-Verzeichnis1).

Seite 17



• 1) Herausgegeben von:
- Eidg. Forschungsanstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau, Wädenswil
- Eidg. Forschungsanstalt für landwirtschaftlichen Pflanzenbau, Zürich-Reckenholz
- Eidg. Forschungsanstalt für Milchwfrtschaft, Liebefeld-Bem
- Station f&1rale de recherches agronomiques de Changins, Nyon
- Bundesamt für Gesundheitswesen, Bem -

Weisungen betreffend ATRAZIN und SIMAZIN-Präparaten:

Auf Bundesebene sind auf 1.1.1994 für die Verwendung von ATRAZIN- und SIMAZINPräparaten in der Landwirtschaft die folgenden Weisungen erlassen worden:
ANWENDUNG IN MAIS:

Ätrazin wird mit $imazin und Terbuthylazin gleichgesetzt.

l000g ailha maximal für Triazin allein

• SOOg ai‘ha maximaler Triazinanteil in Kombinationsprodukten oder in
Tankmischungen

•

- Auf die geeigneten Mischungspartner und die geeigneten (tieferen)
Dosierungen für beide Partner in Mischungen oder bei Spritzfolgen ist
hinzuweisen.

- Bei Bandspritzung gilt die Limite grundsätzlich für die bebaute Fläsche (lokal im
behandelten Bänd kann die Menge geringfügig höher sein).

- Die bisherige Anwendungszeit ab Mai bis Ende Juni bleibt.

ANWENDUNGEN IN OBST- UND WEINBAU UND NICHTKULTURLAND

Die Bewilligung wird beschränkt auf Simazin und Terbuthylazin:

1500g ai/ha (mit Beschränkung auf4000 ai/ha insgesamt Wirkstoffe mit
Residualwirkung pro Here).
- Die Bewifligungen für alle Anwendungen werden befristet bis

199$.

•
•

- Letzter Verkauf der alten Packungen bis spätestens Ende
1994.

Das Bundesamt für Verkehr ordnet im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Umweltschutz für diechemische Unkrautbekämpfirng bei Eisenbahnen an: in den Gewässerschutzzonen 5 1 - 5 ffl dürfenatrazin- uns simazinhaltige Herbizide nicht mehr eingesetzt werden. Unter gewissen Bedingungen(vgl. Weisungen vom 19.1.1988) darf Roundup in den Zonen $ II und $ ffl verwendet werden. In derZone $1 darf keine Behandlung mit chemischen Mitteln erfolgen.
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Beilage 3

Eidg. $toffverordnung vom 1.10.1992 StoV, Anhänge 4.3, 4.5, Art. 70

Die Stoffirerordnung (Anhang 4.5) hält insbesondere fest, dass bei der Ausbringung von Dün
ger und diesen gleichgestellten Erzeugnissen die im Boden vorhandenen Nährstoffe und der
Nährstoffbedarf der Pflanzen berücksichtigt werden müssen und dass stickstoffhaltige Dünger
nur zu Zeiten ausgebracht werden dürfen, in denen die Pflanzen den Stickstoff auffiehmen
können.

Sie verbietet zudem
- Pflanzenbehandlungsmittel anzuwenden in oder entlang

°Riedgebieten und Mooren
°Hecken und feldgehölzen
°Oberflächengewässem
°Naturschutzgebieten
°von Hecken, Gehölzen und oberirdischen Gewässern in einem Streifen von 3m Breite.

- im speziellen Unkrautvertilgungsmittel und Regulatoren fllr die Pflanzenentwicklung einzusetzen

°auf Lagerplätzen
o aufund an öffentlichen oder mit Subventionen des Bundes errichten privaten Strassen,

Wegen und Parkplätzen, ausgenommen National- und Kantonsstrassen
an Böschungen von Strassen und Geleisen

Auf und an National- und Kantonsstrassen dürfen Pflanzenbehandlungsmittel nicht vor
beugend, nicht auf Hartbelägen und nicht imFassungsbereich von Grundwasserschutzzonen
(Zone $ 1) verwendet werden.

Pflanzenbehandlungsmittel dürfen imWald und am Waldran1 nur verwendet werden, wenn sie
ifir die Erhaltung des Waldes unerlässlich sind und nicht durch Massnahmen ersetzt werden
können, welche die Umwelt weniger belasten. Sie dürfen insbesondere nur verwendet werden:

- Für die Behandlung von Holz, das durch Naturereignisse beeinträchtigt ist und nicht in der engeren
Schutzzonc liegt.

- Für die Behandlung von geschlagenem Holz auf dazu geeigneten Plätzen, sofern es nicht rechtzeitig
abgefihrt werden kann und diese Plätze nicht in der engeren Schutzzone (S II) von Grundwas
serschutzzonen liegen.

Wer Holz, das in der weiteren Schutzzone (5 ffl) gelagert ist, mit Holzschutzmitteln behandeln
will, muss bauliche Massnahmen gegen das Versickern und Abschwemmen treffen.
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ntd1tnsrJ U.ht• KUINF LIX‘! - KAKIL

KTPFMATT - QÜELLE

Lende:
D Drainagen
P Parkplatz

K lCanalisation
WG Weidgang

j M =Mistgrube

7 S SiIo
T =Tank
F =Frellaufstall
G Güllenloch
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Kipfmattquclle mit RRB 3!93
vom 28.Sentember 1926 ——--—Pn—-— 1:1000
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BEILAGE 7.2

KONFLIKT - KARTE
RIEDMÄTT - QUELLE

Riedmattquel]e, RRB 3193
vom 2$.September 1986



Beilage $

Wasser-Schutzzonen in Mefterlen Nerzeichnis der betroffenen Grinfflk
Status: 16. März 1995 (vor Gliterregulierung)

L‘

Riedguelle
91-121 Luxenacker-Ried x

122 Schaffier x x x
123-125 x
13 1-132 Ried-$üd x
137-141

1
143 x

182-185 Pumpwerk Ried x x
303-304 1 X
305-309 Chilweg x
310-319 x
344-345 Riedmatten 1

343 fichtenrain x i
352 Riedmattguelle x x

383-384 x
455-456 Kipffiiatt x x

1422-1472 Oberfeld x
1423-1424 x
1428-1430 Quelifassung Ost x x

1445 Quellfassung West x x
1492-1493 Döllen 1
1495-1496 x

1675 Kipffiiatt-Ouelle x • 1 i
1676 x x

• 1677 Wohnhäuser x
1678 x x x

1680-1684 x
169$ Staatswald . 1 x
1699 Nachtweid x x x

1709-1710 Ried-West x
1742 Baholz,

Kömel,Chienstel x
1770-1771 Luxenacker-$üd x
1809,1$ 17 Meier, Hammel x
1821-1822 Pauls etc. x

1829,1863,1938 JEFJTs x



Ieuage

orELtr

Stoffverordnung Kanton Solothurn

Zugelassene Pflanzenbehandlungsmittel im Wald und am Waldrand

Stand: 11. Februar 1994 bis auf Widerruf

Handelsbez&chnung Gruppe Firma

Arbezol Peromo 200 In BENZ
Arbezot Rundhotz In BENZ
Borkex In LEU+GYGAX
Caprecol flüssig Wi AGROPLANT
Caprecol SF Wi AGROPLANT
Caprecot Universal Wi AGROPLANT
Cervacol extra Wi PLUESS-STAUFF
CeMdon Wi PLUESS-STAUFF
Chatcoprax agro Ph SIEGFRIED
Chalcoprax Ph AGROPLANT
Cislin In PLUESS-STAUFF
Delfin In SANDOZ
Dendrocol Plus Wi PLUESS-STAUFF
Drawipas Wu CIA
Endosulfanol In SIEGFRIED
FCH 601 Wi CTA
FCH9O9 W •.CTA
Fegestop Wi PLUESS-STAUFF
Fegof Wi CIA
HTl Wi CTA
Lentacol Uni agro Wi AGROPLANT
Linoprax agro Ph SIEGFRIED
Linoprax Ph AGROPLANT
Nectec Streichpaste Wu CTA
Oleo-Enduslfan In SCHNEITER
Pellacol agro Wi + Wu AGROPLANT
Pentocid In PENTOL
Pentocid ND In PENTOL
Pentocid 400 In PENTOL
Permethrin 2,5 In LEU÷GYGAX
Pheroprax agro Ph SIEGFRIED
Pheroprax Ph AGROPLANT
Tervanol F Wu PLUESS-STAUFER
Xerondo Plus In MAAG

Legende “Gruppe“

He = Herbizfd
In = Insektizid
Ph = Pheromon (Lockstoffe)
Wi = Wildschadenverhütungsmittel
Wu = WundverschlussmiUel

Bitte beachten Sie die Aenderungen gegen über dem Schreiben vom 17.2.92, Danke.


